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Haushaltssatzung des Zweckverbandes Heimat.Chiemgau für das Haushaltsjahr 2020 
 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Heimat.Chiemgau für das Haushaltsjahr 2020 
 

I. 
Auf Grund des Art. 40 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG), 

Art. 26 Abs. 1 (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) sowie Art. 88 Abs. 6 (GO) 

und § 12 der Verbandssatzung, erlässt der Zweckverband Heimat.Chiemgau folgende Haushaltssatzung. 

 

§1 

 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird im  
 

Erfolgsplan  
 
in den Erträgen mit             EUR   200.000 
in den Aufwendungen mit        EUR  200.000 
Saldo                EUR              0 

 
und im  

 
Vermögensplan 

 
in den Einnahmen             EUR  9.959.031 
in den Ausgaben mit               EUR  9.959.031 
 

festgesetzt. 

 

§2 

 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 

EUR  7.379.031 festgesetzt. 

 

§3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 in 

Höhe von EUR  32.776.969 festgesetzt 

 

§4 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan 

wird auf EUR 0,00 festgesetzt. 
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§5 

 

Von den Zweckverbandsmitgliedern, dem Landkreis Traunstein und der Wohnungsbau GmbH des 

Landkreises Traunstein, wird eine Umlage in Höhe von insgesamt EUR 200.000 erhoben. 

 

§6 

 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft. 
 
 
 

II. 
 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist während des ganzen Jahres innerhalb der Geschäftsstunden in 
der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Heimat.Chiemgau, Papst-Benedikt-XVI.-Platz, 83278 Traunstein – 

bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung - öffentlich zugänglich. 
 

 
 
Traunstein, 21.11.2019 
 
 
 
Zweckverband Heimat.Chiemgau 
Landrat Siegfried Walch,  
Verbandsvorsitzender 
_______________________________________________________________________________________ 

Siegfried Walch 
Landrat 

 
 
 
 


